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Verordnung zur Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in
pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern für das Jahr 2021

Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung
§ 4 Ermittlung des Pflegeaufwands zur Festle-

gung risikoadjustierter Pflegepersonaluntergrenzen

1Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt den Pflegeaufwand in den pflegesensiti-
ven Bereichen in den Krankenhäusern. 2Der Pflegeaufwand wird für jeden pflegesensitiven Bereich in
den Krankenhäusern für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert ermittelt. 3Die Ermittlung er-
folgt auf der Grundlage des aktuellen vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus entwickelten
Katalogs zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands.

§ 4 PpUGV wird von folgenden Dokumenten zitiert
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